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0 VORWORT

Die für diesen Vertrag verbindliche Version der „Allgemeinen Angebotsbestimmungen, ständigen und 
technischen Vertragsbestimmungen“ (Kurzbezeichnung AVB) des Amtes der NÖ Landesregierung, 
Gruppe Straße für Liefer- und Bauleistungen ist auf der Website 
https://www.noel.gv.at/noe/Ausschreibungen-
Liegenschaften/Allgemeine Vertragsbedingungen Gruppe Strasse.html erhältlich.  

Die Kapitel 1, 3 und 5 der AVB sind Vertragsgrundlage. 

0.1 HINWEIS 

Durch die baulosspezifische Vertragsanpassung in den Kapiteln 2 und 4 kann es vorkommen, dass die 
Nummerierung der Überschriften (Gliederungsnummerierung) nicht immer fortlaufend ist, weil 
nichtzutreffende Überschriften ausgeblendet werden. 

Bei jenen Textpassagen bzw. Absätzen, bei welchen ausgefüllte/markierte Felder  bzw.  bzw. welche 

in schwarzer Schriftfarbe vorhanden sind, gelten ausschließlich diese Textpassagen bzw. Absätze. 

Bei jenen Textpassagen bzw. Absätzen, bei welchen KEINE ausgefüllten/markierten Felder  bzw.  
bzw. welche in hellgrauer Schriftfarbe und durchgestrichen vorhanden sind, GELTEN diese Textpassagen 
bzw. Absätze NICHT. 
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Im Fall von Preisgleichheit im Billigstbieterverfahren oder bei Preis- und Punktegleichheit im 
Bestbieterverfahren bekommt jener Bieter den Zuschlag, dessen nächstgelegener Firmensitz die kürzeste 
Distanz zur Baustellenmitte aufweist. 

2.3.4 Vertragsstrafe bei Nichterfüllen von Zuschlagskriterien 

Für den Fall des Nichterfüllens einzelner oder mehrerer mit den Zuschlagskriterien bewerteten und vom 
Bieter angebotenen Leistungszusagen (zum Angebotszeitpunkt), werden dem betroffenen Auftragnehmer 
die Vertragsstrafen (siehe Pkt. 4.2.3.3) abgezogen. 
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4 BAULOSSPEZIFISCHE VERTRAGSBESTIMMUNGEN 

4.1 VERTRAGSGRUNDLAGEN UND –REIHENFOLGE 

Die RVS 10.01.11 Ausgabe 2016-06-01 „Besondere rechtliche Vertragsbestimmungen für Bauleistungen 
an Straßen“ sowie die „ständigen und technischen Vertragsbestimmungen“ (Kapitel 3 und 5 der AVB, 
Version: 2024-12-09) des Amtes der NÖ Landesregierung, Gruppe Straße für Liefer- und Bauleistungen 
und alle Unterlagen im Beschaffungsportal sind Vertragsgrundlage. 

Ergeben sich aus dem Vertrag Widersprüche, gelten die Vertragsbestandteile in nachfolgender 
Reihenfolge: 

1. die schriftliche Vereinbarung, durch die der Vertrag zustande gekommen ist (Angebotsannahme, 
Auftragsschreiben, Bestellschein, Auftragsbestätigung, Schluss- und Gegenschlussbrief oder dgl.); 

2. die Baulosspezifische Vertragsbestimmungen (Kapitel 4); 

3. die Technischen Vertragsbestimmungen (Kapitel 5 gem. AVB); 

4. die Ständigen Vertragsbestimmungen (Kapitel 3 gem. AVB); 

5. das Leistungsverzeichnis; 

6. die mit dem Beschaffungsportal übergebenen Pläne, Zeichnungen und Unterlagen mit Ausnahme 
von den Angebots- und Vertragsbestimmungen, den Regelplänen der Abteilung Brückenbau, 
technischen Berichten, Bestandsunterlagen, dem Baulosspezifisches Prüfbuch und den Infoblättern. 
Bei Widersprüchen innerhalb dieser übergebenen Pläne, Zeichnungen und Unterlagen gilt die 
Reihenfolge der Aufzählung im Beschaffungsportal. 

7. die Regelpläne der Abteilung Brückenbau; 

8. der technische Bericht u. dgl.; 

9. die Bestandsunterlagen u. dgl. z.B. Brückenbestandspläne 

10. die ÖBV- und ÖGG-Richtlinien sowie die Richtlinien und Vorschriften für das Straßenwesen (RVS) 
technischen Inhaltes; 

11. die Normen technischen Inhaltes; 

12. die ÖNORMEN (Werkvertragsnormen der Serien B 22xx und H 22xx) mit vornormierten 
Vertragsinhalten, die für einzelne Sachgebiete gelten; 

13. die RVS 10.01.11 Ausgabe 2016-06-01; die Bezugnahme in dieser RVS auf die ÖNORM B 2110, 
Ausgabe 2013-03-15, gilt als Bezugnahme auf die ÖNORM B 2110, Ausgabe 2023-05-01. 

14. die ÖNORM B 2110 Ausgabe 2023-05-01; 

15. die ÖNORM B 2111 Ausgabe 2007-05-01; 

16. die sonstigen Richtlinien technischen Inhaltes; 

17. das Baulosspezifisches Prüfbuch und die Infoblätter.  
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o Abwicklung Bau: Land NÖ 

o Abrechnung: Gemeinde 

• Hauptgruppe 03 (HG03): Netz NÖ 

o Beauftragung: Netz NÖ 

o Abwicklung Bau: Land NÖ 

o Abrechnung: Netz NÖ 

• Hauptgruppe 04 (HG04): Kabelplus 

o Beauftragung: Kabelplus 

o Abwicklung Bau: Land NÖ 

o Abrechnung: Kabelplus 

• Hauptgruppe 05 (HG05): A1 

o Beauftragung: A1 

o Abwicklung Bau: Land NÖ 

o Abrechnung: A1 

• Hauptgruppe 06 (HG06): ÖGIG 

o Beauftragung: ÖGIG 

o Abwicklung Bau: Land NÖ 

o Abrechnung: ÖGIG 

Hinweis zur Bauausführung: 

Werden Medienrohre oder Leerrohre vor dem Einheben der Tragwerke montiert, so ist dem 
Einbautenträger mindestens 2 Kalenderwochen vor Anlieferung an den Einbauort eine Abnahme zu 
ermöglichen. Die Abnahmen werden durch den Einbautenträger durchgeführt und sind schriftlich zu 
dokumentieren. 

Die Abnahmen durch den Einbautenträger oder deren AN, ersetzen NICHT die Schwarzabnahmen zur 
Qualitätssicherung die durch den AN (ÖBA-Stahlbau) des Land NÖ durchgeführt werden. 

Die Arbeiten und der Zeitplan der Abteilung Brückenbau dürfen in keinster Weise beeinträchtigt werden. 
Die Aufwände zur Koordination und Abstimmung der Abnahmen werden nicht gesondert vergütet und sind 
in die Einheitspreise einzurechnen. 

Der AN hat für alle in den Ausschreibungsunterlagen angeführten Freileitungen und Einbauten (Kabeln, 
Wasserleitungen, Gasleitungen, Fernwärmeleitungen, Drainagen, Kanäle u. dgl.) bei den jeweiligen 
Betreibern bzw. Eigentümern die Richtlinien und Vorschriften für Arbeiten im unmittelbaren 
Umgebungsbereich dieser Leitungen bzw. Einbauten einzuholen. Erschwernisse, die sich aus der 
Einhaltung dieser Richtlinien und Vorschriften ergeben, sind mit den Einheitspreisen abgegolten. 

Die genaue Lage aller vom AG bekannt gegebenen Leitungen bzw. Einbauten im Baufeld ist gem. 
Pkt. 6.2.8.2 der ÖNORM B 2110, vom AN zu erheben und wird nicht gesondert vergütet. 

Das Umsetzen bzw. Umlegen von Leitungen bzw. Einbauten ist vom AN zeitgerecht und einvernehmlich 
mit den jeweiligen Betreibern bzw. Eigentümern zu veranlassen. 

4.2.20.1 Vergütung der Kosten für die Verlegung von Einbauten 

Die Kosten für die Verlegung oder die Herstellung von Schutzvorrichtungen, für Leitungen bzw. Einbauten, 
die im unmittelbaren Baufeld gelegen sind, werden dem AN vergütet.  

Fällt diese Verpflichtung zur Kostentragung dem Leitungsberechtigten zu, erfolgt die Abwicklung direkt 
zwischen diesem Leitungsberechtigten und dem AN. 

Kosten für Leitungssicherungen bzw. Umlegungen, welche lediglich aufgrund der vom AN gewählten 
Bauabwicklung (z.B. Spundwandsicherung neben einem Kanal) erforderlich werden, trägt der AN. 

4.2.21 Asphaltgranulat/Ausbauasphalt in Asphaltmischgut 

4.2.21.1 Qualitätsklasse Asphalt 

Bei der Zugabe von Asphaltgranulat/Ausbauasphalt zum Asphaltmischgut darf nur 
Asphaltgranulat/Ausbauasphalt der Qualitätsklassen U-A, U-B, B-B, B-C (bis zu 300 mg/kg TM 16PAK, das 
heißt z.B. geringfügiger Teergehalt) verwendet werden. Das daraus hergestellte Asphaltmischgut muss der 
Qualitätsklasse B-B zuordenbar und eindeutig als „Asphaltmischgut B-B“ gekennzeichnet sein (gem. RBV 
und ÖNORM B 3580-Serie). 
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4.4.5 Baubesprechung, Ergänzung zu Pkt. 4.4.4 

Der AG behält sich vor, einmal wöchentlich Baubesprechungen abzuhalten. Die Anwesenheit des 
Bauleiters und/oder Technikers und Poliers (mindestens eine anordnungs- und weisungsbefugte Person) 
ist hierfür erforderlich. 

4.4.6 Bauzeitverkürzung, Ergänzung zu Pkt. 2.3.1.4 

Eine Verkürzung der Bauzeit um 2 Kalenderwochen, für das Bestbieterkriterium kann nur auf die 
Fahrbahnbereiche sowie den Geh- und Radweg für den uneingeschränkten Verkehr angeboten werden. 
Die vereinbarten Gleissperren und die Gesamtbauzeit bleiben davon unberührt. 

4.4.7 Arbeitsübereinkommen ÖBB 

Die Basis für das Arbeitsübereinkommen bildet das Dokument 
„Einverständniserklärung und Benützungsübereinkommen“ (siehe Beilage „Einverständniserklärung 
ÖBB“), das zwischen Land NÖ und der ÖBB geschlossen wurde. Alle in dem Dokument angeführten 
Bedingungen sind verbindlich und gelten als Erweiterung dieses Vertrages. Leistungen, die sich aus der 
Einverständniserklärung und dem Arbeitsübereinkommen ergeben sind mit den Einheitspreisen der 
Leistungsbeschreibung abgegolten. 

Zur Durchführung der Arbeiten im Gefahrenbereich (siehe Plan für Fremdgrundbenützung und Baufeld) 
wurde seitens Auftraggeber (Land NÖ) ein Arbeitsübereinkommen mit der ÖBB vorabgestimmt. Ausgehend 
davon wird zwischen Land NÖ, ÖBB und AN ein Arbeitsübereinkommen abgeschlossen. Dies gilt für den 
AN als verbindlich. Die vereinbarten Gleissperren gem. Pkt. 4.4.8, werden vom AG zur Verfügung gestellt. 
Weitere Gleissperren sind vom AN zu erwirken und mit den Einheitspreisen der Leistungsbeschreibung 
abgegolten. Die gültigen Vorschriften und Richtlinien der ÖBB sind einzuhalten. 

4.4.8 Gleissperren 

In Abstimmung mit der ÖBB (Netz-Zugang sowie dem Projekt „Ausbau Nordbahn“) wurden folgende 
Nachtsperren festgelegt: 

1. Block Gleissperren (Abtrag bestehendes Tragwerk) 

• 1. Nacht-Doppelgleissperre 

o Mo. 27.07.2026:   Staubschutz-Trennwand und Abtrag Randbalken 

• 2. Nacht-Doppelgleissperre 

o Di. 28.07.2026:   Abtrag Randbalken 

• 3. Nacht-Doppelgleissperre 

o Mi. 29.07.2026:   Abtrag Tragwerk 

• 4. Nacht-Doppelgleissperre 

o Do. 30.07.2026:   Abtrag Tragwerk 

2. Block Gleissperren (Abtrag bestehendes Tragwerk) 

• 5. Nacht-Doppelgleissperre 

o Sa. 08.08.2026:   Abtrag Tragwerk 

• 6. Nacht-Doppelgleissperre 

o So. 09.08.2026:   Abtrag Tragwerk 

• 7. Nacht-Doppelgleissperre 

o Mo. 10.08.2026:   Abtrag Tragwerk 

3. Block Gleissperren (Abtrag bestehendes Tragwerk) 

• 8. Nacht-Doppelgleissperre 

o Sa. 15.08.2026:   Abtrag Tragwerk 

• Reserve Nacht-Doppelgleissperre 

o So. 16.08.2026:   Abtrag Tragwerk 

4. Block Gleissperren (Einheben neues Tragwerk - WIB-Träger) 

• 9. Nacht-Doppelgleissperre 

o Sa. 24.10.2026:   Einheben neues Tragwerk 

• 10. Nacht-Doppelgleissperre 
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o So. 25.10.2025:   Einheben neues Tragwerk 

5. Block Reserve Gleissperren (Einheben neues Tragwerk - WIB-Träger) 

• Reserve. Nacht-Doppelgleissperre 

o Sa. 30.10.2026:   Einheben neues Tragwerk 

• Reserve Nacht-Doppelgleissperre 

o So. 01.11.2026:   Einheben neues Tragwerk 

6. Block Gleissperren (Demontage Arbeits- und Schutzgerüst) 

• 11. Nacht-Doppelgleissperre 

o Sa. 21.11.2026:   Demontage Schutzgerüst 

• 12. Nacht-Doppelgleissperre 

o So. 22.11.2026:   Demontage Schutzgerüst 

Die Arbeiten im Gefahrenbereich können in den angeführten Nächten von ca. 00:40 Uhr bis ca. 04:20 Uhr 
durchgeführt werden (Vorbehaltlich etwaige Verspätungen und Ausfälle seitens ÖBB - hierfür besteht kein 
Anspruch auf Verlängerung der Sperrzeiten, bzw. Ersatz-Nachtsperren). Der Gefahrenbereich ist 
rechtzeitig vor Ende der Sperre zu Räumen und in den Ursprungszustand zu versetzen. 

4.4.9 Bauzeitplan, Wochenprogramm 

Ergänzend zu Pkt. 3.5 der AVBs ist vom AN der Bauzeitplan im Zuge der Bauarbeiten zu detaillieren und 
entsprechend dem Baufortschritt laufend fortzuschreiben. 

Vom AN ist eine detaillierte Wochenvorschau über die bevorstehenden Betonier- und Montagearbeiten zu 
erstellen. Zusätzlich ist ein dreiwöchiger überblicksmäßiger Arbeitsplan auszuarbeiten. 
Diese Unterlagen sind spätestens bis Donnerstag 16:00 Uhr für die folgenden Arbeitswochen der ÖBA zu 
übergeben. 

4.4.10 Baustellenzufahrten 

Die Baustellenzufahrten springen von den öffentlichen Verkehrswegen ab und führen zu den 
Baulosgrenzen. Für die Errichtung bzw. Adaptierung, Erhaltung und den Rückbau der Zu- und Abfahrten 
zum Baulos sind im Leistungsverzeichnis eigene Positionen vorgesehen und die folgenden 
Randbedingungen sind bei der Kalkulation zu berücksichtigen. 

Teilweise müssen/können die Baustellenzufahrten über Gemeindestraßen, private Wege und bestehende 
Radwege (ÖBB, Gemeinde, private Eigentümer, etc.) geführt werden. Dafür ist rechtzeitig vor Baubeginn 
die Zustimmung bzw. allfällige Genehmigung der Eigentümer zu erwirken, falls diese nicht bereits der 
Ausschreibung beiliegen (z.B.: Einverständniserklärung ÖBB). Nach Bauende sind die Zufahrten wieder in 
den ursprünglichen Zustand zu versetzen. 

Die Geh- und Radwege sind entsprechend umzuleiten und für die gesamte Dauer der Umleitung in Stand 
zu halten. 

Nach Abschluss der Arbeiten hat der AN vom jeweiligen Eigentümer eine Entlastungserklärung zu erwirken 
und ist dem AG zu übergeben. Der AG ist von allfälligen Forderungen aus diesem Titel schad- und klaglos 
zu halten. 

Für die gewählte Baustellenzufahrt ist seitens des AN ein entsprechendes Verkehrskonzept zu erstellen. 
Das Verkehrskonzept bzw. die mobilen temporären Verkehrszeichen sind der zuständigen Behörde zur 
Genehmigung vorzulegen und entsprechend aufzustellen. 

Die Baustellenzufahrten sind auf die Erfordernisse des AN zu befestigen, zusätzlich sind allfällige 
Verstärkungen oder Neuerrichtungen von Brücken, Rohrdurchlässen, Ausweichstellen, Schutz von 
vorhandenen Einbauten durch den AN durchzuführen. 

Die Zu- und Abfahrten sind ständig staubfrei zu halten. 

Die Baustellenzufahrten sind derart zu befestigen und laufend instand zu halten, dass Einsatzfahrzeuge 
der Feuerwehr, Rettung und Exekutive diese jederzeit ungehindert mitbenutzen können. 

Die Schneeräumung als auch die Eisfreihaltung (Streuung) im Winter ist einzukalkulieren und wird nicht 
gesondert vergütet.  

Die möglichen Zufahrten sind in den Beilagen „Fremdgrundbenützung“ sowie „Baufeld“ dargestellt. 

4.4.11 Baustelleneinrichtungs- und Lagerflächen  

Seitens des AG werden keine Baustelleneinrichtungsflächen bereitgestellt. Das Benutzen von 
Grundstücken im Landeseigentum ist gestattet. Es obliegt dem AN, zusätzlich erforderliche Flächen 
anzumieten und die dafür erforderlichen behördlichen Genehmigungen zu erwirken. 
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Alle Risiken in Zusammenhang mit vorübergehenden Nutzungen trägt allein der AN. Eine Verzögerung in 
der Beschaffung der Nutzungsmöglichkeiten begründet daher weder ein Recht auf Fristverlängerung noch 
einen Anspruch auf zusätzliche Vergütung. Hinsichtlich der betreffenden Grundflächen trägt der AN auch 
sämtliche Risiken in Bezug auf die dort anzutreffenden Untergrundverhältnisse. 

Die Kosten für die Anmietung dieser Flächen sind in die Baustellengemeinkosten einzukalkulieren. 

4.4.12 Winterbaumaßnahmen 

Sämtliche aus dem Titel „Winterbaumaßnahmen“ resultierenden Aufwendungen, Maßnahmen und 
Erschwernisse (z.B.: Einrichtung für die Durchführung der Winterbauarbeiten, sämtliche erforderliche 
Betriebseinrichtungen und Geräte, Betrieb der Einrichtung für Winterbauarbeiten, allfällige Einhausungen, 
besonderer Vorkehrungen zum Schutze der Bauteile gegen Abkühlung, Bereitstellen von Abdeckmatten 
für gefährdete Bauteile, Betonzusatzmittel, Schneeräumung als auch die Eisfreihaltung (Streuung), etc.) 
werden nicht gesondert vergütet und sind mit den Einheitspreisen abgegolten. 

4.4.13 Qualitätssicherung Stahlbau (ÖBA-Stahlbau) 

Nachfolgende Vereinbarungen werden nicht gesondert vergütet und sind mit den Einheitspreisen 
abgegolten. 

Abnahme und Kontrolltätigkeit im Herstellerwerk und auf der Baustelle (Einbauort) 

Die ÖBA-Stahlbau ist dazu angehalten, erforderliche Abnahmen und Kontrolltätigkeiten zu bündeln. 
Seitens AN besteht jedoch kein Anspruch darauf. 

Stahlbauabnahmen finden am Standort des Fertigungsbetriebes statt. 

Sämtliche Mehrkosten die auf Grund der längeren An- und Abfahrtszeiten (Entfernung vom Einbauort über 
200 km) entstehen (wie z.B. Nächtigungen, etc.), sind vom AN direkt zu vergütet.  

Eventuell erforderliche Wiederholungsprüfungen auf Grund mangelhafter Ausführungen sind vom AN direkt 
zu vergütet. 

4.4.14 Qualitätssicherung Korrosionsschutz (ÖBA-Korrosionsschutz) 

Nachfolgende Vereinbarungen werden nicht gesondert vergütet und sind mit den Einheitspreisen 
abgegolten. 

Abnahme und Kontrolltätigkeit im Herstellerwerk und auf der Baustelle (Einbauort) 

Die ÖBA-Korrosionsschutz ist dazu angehalten, erforderliche Abnahmen und Kontrolltätigkeiten zu 
bündeln. Seitens AN besteht jedoch kein Anspruch darauf. 

Korrosionsschutzabnahmen finden am Standort des Fertigungsbetriebes und des möglichen 
Montageplatzes statt. 

Sämtliche Mehrkosten die auf Grund der längeren An- und Abfahrtszeiten (Entfernung vom Einbauort über 
200 km) entstehen wie (z.B. Nächtigungen, etc.), sind vom AN direkt zu vergütet.  

Eventuell erforderliche Wiederholungsprüfungen auf Grund mangelhafter Ausführungen sind vom AN direkt 
zu vergütet.

 


